
 

 

 

 

 

 

 

 

Der Landkreis Freyung-Grafenau informiert zum Thema 

SCHÜLERBEFÖRDERUNG 
 
1. Anspruch auf Beförderung: 

 
Nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges übernimmt der Landkreis mit finanzieller Unter-
stützung des Staates die notwendigen Schulwegkosten zum Pflicht- und Wahlpflichtunterricht für Schüler 
öffentlicher und staatl. anerkannter privater Realschulen, Gymnasien, Berufsfachschulen (ohne BFS in Teil-
zeitform), Wirtschaftsschulen, Berufsschulen mit Vollzeitunterricht und Hauptschulen (nur bei Schülern der 
M-Klassen außerhalb des Schulsprengels), sofern die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind (siehe unten). 
 
2. Anspruchsvoraussetzungen/Schulweg: 

 
Eine kostenlose Beförderung bis einschließlich Jahrgangsstufe 10 kann vom Landkreis nur gewährt werden, 
wenn die für den Ausbildungsgang jeweils kostengünstigste erreichbare Schule bzw. Sprengelschule be-
sucht wird und die zumutbare kürzeste Schulwegstrecke in einer Richtung mehr als 3 km beträgt. Bis zu ma-
ximal 3 km darf auch der einfache Weg von der Wohnung zur Haltestelle betragen ohne eine Beförderungs-
pflicht auszulösen. 
 

3. Dauernde Behinderung: 
 

Kostenfrei werden auch Schüler öffentlicher und staatlich anerkannter privater Gymnasien, Berufsschulen, 
Berufsfachschulen, Fachoberschulen und Berufsoberschulen ohne Begrenzung auf bestimmte Jahrgangstu-
fen befördert, wenn sie wegen einer dauernden Behinderung auf eine Beförderung angewiesen sind. 
 

4. Fahrkartenausgabe: 
 

Schüler mit Beförderungsanspruch (bis einschließlich 10. Jahrgangsstufe sh. Nr. 1 u. 2), die Schulbusse 
und/oder öffentliche Verkehrsmittel (ÖPNV) benutzen, erhalten auf Antrag zum Schuljahresbeginn UM-
WELT-Jahreskarten. 
Der benötigte Erfassungsbogen ist in Schulen, auf unserer Website unter folgendem Link oder direkt im 
Landratsamt erhältlich. 
Die Online-Version des Beförderungsantrags finden Sie hier und wird unmittelbar ans Landratsamt zur wei-
teren Verarbeitung übermittelt. 
Die ausgedruckte Version muss lediglich unterschrieben und in der Schule abgegeben werden. 
 

5. Kein Anspruch auf Beförderung: 
 

Schüler ohne Beförderungsanspruch bzw. Schüler ab der 11. Klasse müssen grundsätzlich selbst für eine 
Beförderung zur Schule sorgen. 
 
 
 
 

https://www.freyung-grafenau.de/fileadmin/content/leben_wohnen/verkehr/Formulare_-_Schuelerbefoerderung/Erfassungsbogen_bzw._Befoerderungsantrag.pdf
https://www.schulantrag.de/anmeldung/swonline/ssl/antrag-start-01.asp?l=00409272000&AntrSchKein=1


6. Fahrtkostenerstattung ab der 11. Klasse 
 

Für Schüler ab Jahrgangsstufe 11 an öffentlichen und staatlich anerkannten privaten Gymnasien, Berufs-
fachschulen (ohne BFS in Teilzeitform), Fachoberschulen, Berufsoberschulen und Berufsschulen in Teilzeit-
unterricht werden die notwendigen Schulwegkosten zum wirtschaftlichsten Tarif erstattet, soweit 
 

 die für den Ausbildungsgang kostengünstigste erreichbare Schule bzw. Sprengelschule besucht 
wird, 
 

 die zumutbare kürzeste Schulwegstrecke in einer Richtung mehr als 3 km beträgt, 
 

 die nachgewiesenen vom Unterhaltsleistenden aufgewendeten Gesamtkosten der Beförderung ab 
dem Schuljahr 2023/2024 eine Belastungsgrenze von 320 € pro Schülerin oder Schüler und Schul-
jahr oder von 490 € pro Familie und Schuljahr übersteigen. 

 
7. Bei Kindergeld- und Sozialhilfebezug: 

 
Soweit vorgenannte Schüler oder deren Unterhaltsleistender Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt nach 
dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) oder auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach dem Zwei-
ten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) haben oder ein Unterhaltsleistender für drei oder mehr Kinder Kinder-
geld nach dem Bundeskindergeldgesetz erhält, werden die gesamten Fahrtkosten einen Monat nach Vorlie-
gen der Voraussetzung zum wirtschaftlichsten Tarif erstattet. 
Für die davorliegenden Monate wird eine anteilige Familienbelastung angerechnet. 
 
8. Öffentliche Verkehrsmittel: 

 
Die Kostenerstattung erfolgt auf Antrag gegen Vorlage der entsprechenden Fahrkarten. 
Die Antragsformulare sind in den Schulen, auf unserer Website unter folgendem Link oder direkt im Land-
ratsamt erhältlich. 
Der Antrag ist nach Ablauf des Schuljahres zu stellen und muss bis spätestens 31.10. dem Landratsamt vor-
liegen. 
 

9. Günstigster Tarif: 
 

Die Kostenerstattung erfolgt auf Antrag unter Zugrundelegung der zumutbar kürzesten Verkehrsverbindung 
und zum günstigsten Tarif. 
Hierbei sind z. B. 6er-Karten, Schüler-Wochenkarten, Schüler-Monatskarten, Schüler-Abo-Karten, Bahncard, 
Deutschlandticket, etc. zu beachten. 
 
10. Privates Kfz: 

 
Private Kraftfahrzeuge (Pkw, Motorrad, Moped, Mofa) können in Ausnahmefällen anerkannt werden. 
Die Antragsformulare sind in den Schulen, auf unserer Website unter folgendem Link oder direkt im Land-
ratsamt erhältlich. 
Der Antrag ist nach Ablauf des Schuljahres zu stellen und muss bis spätestens 31.10. dem Landratsamt vor-
liegen. 
 
11. Hinweis: 

 
Wir weisen darauf hin, dass der Besuch von Umschulungsmaßnahmen, Abendrealschulen, Abendgymna-
sien, Kollegs, Fachschulen, Fachakademien, Fortbildungseinrichtungen, Lehrgängen, Meisterschulen sowie 
Fachhoch- und Hochschulen im Rahmen des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulwegs nicht förderfä-
hig sind. 

https://www.freyung-grafenau.de/fileadmin/content/leben_wohnen/verkehr/Formulare_-_Schuelerbefoerderung/Antrag_-_oeffentliche_Verkehrsmittel_01.pdf
https://www.freyung-grafenau.de/fileadmin/content/leben_wohnen/verkehr/Formulare_-_Schuelerbefoerderung/Antrag_-_PKW.pdf

